
Herausgegeben durch: 
Landeshauptstadt Magdeburg, - Die Oberbürgermeisterin – 
Rathaus, Alter Markt 6, 39104 Magdeburg 

 
 

Amtsblatt 
für die Landeshauptstadt 
Magdeburg 
 

 

33. Jahrgang Magdeburg, den 10. März 2023 Nr. 06 
  

 
I n h a l t : Seite 

 
 

Satzung zur 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 105-4 
„Körbelitzer Straße“ der Landeshauptstadt Magdeburg gemäß  
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und Ersatzbekanntmachung 
 

70-73 

Satzung zur 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 106-2 
„Saalestraße“ der Landeshauptstadt Magdeburg gemäß  
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und Ersatzbekanntmachung 
 

74-77 

Satzung zur 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 103-7 
„August-Bebel-Damm/nördlich Hohenwarther Straße“ der 
Landeshauptstadt Magdeburg gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) und Ersatzbekanntmachung 
 

78-81 

Einleitung des Satzungsverfahrens zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 126-4.1 „Ohrestraße 52" 
 

82-84 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 253-8 „Breitscheidstraße Nord" 
 

85-86 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 349-7 "Osterweddinger Straße 
Westseite" 
 

87-88 

Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 111-3 
"Lerchenwuhne" im Teilbereich 
 

89-91 

Widmung des Parkplatzes Försterstraße 
 

92-93 

Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises durch Verlust 
 

94 

Durchführung der Grabenschau 2023 
 
 

95 



Herausgegeben durch: 
Landeshauptstadt Magdeburg, - Die Oberbürgermeisterin – 
Rathaus, Alter Markt 6, 39104 Magdeburg 

 

Zweckvereinbarung zu interkommunaler Zusammenarbeit zwischen der 
Landeshauptstadt Magdeburg, der Gemeinde Sülzetal, der Stadt 
Wanzleben-Börde 
 

96-109 

Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Kommunale Kindertages-
einrichtungen Magdeburg (Auslegung: 22.03.2023 bis 04.04.2023) 
 

110-111 

Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp 
Telemann (Auslegung: 27.03.2023 bis 11.04.2023) 
 

112-113 

Jahresabschluss der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH zum 
31.12.2021 (Auslegung: 13.03.2023 bis 21.03.2023) 
 

114 

Jahresabschluss der MVZ Klinikum Magdeburg gemeinnützige GmbH 
zum 31.12.2021 (Auslegung: 13.03.2023 bis 21.03.2023) 
 

115 

Jahresabschluss der Servicegesellschaft Klinikum Magdeburg GmbH 
zum 31.12.2021 (Auslegung: 13.03.2023 bis 21.03.2023) 
 

116 

Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Mitte, hier: Schlussfeststellung „Bodenordnung Bördeland“ 
nach §§ 56, 64, 63 Abs.2 ff. Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 
im Landkreis Salzlandkreis, Verf.-Kennung : SLK008  
(Auslegung: 13.03.2023 bis 27.03.2023 in der Verwaltungsbibliothek der 
Stadtverwaltung, Bei der Hauptwache 4, 39104 Magdeburg). 

117-118 

 



Bekanntmachung der Satzung zur 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 
105-4 „Körbelitzer Straße“ der Landeshauptstadt Magdeburg gemäß § 10 Abs. 3

Baugesetzbuch (BauGB) und Ersatzbekanntmachung 
__________________________________________________________________________ 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2023 
folgende Satzung beschlossen: 

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und § 8 Abs. 1 
des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. Nr. 12, S. 288), in der zuletzt 
geänderten Fassung, beschließt der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg am 16. 
Februar 2023 die 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 105-4 „Körbelitzer 
Straße““ bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) in der Fassung vom November 2022 
und dem Text (Planteil B), als Satzung. 

Die Begründung zur 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 105-4 „Körbelitzer 
Straße“ wird gebilligt.  

Die Satzung bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) und dem Text (Planteil B), tritt 
mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg in Kraft. 

Die 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 105-4 „Körbelitzer Straße“ wurde aus 
dem Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg in der zuletzt geänderten 
Fassung, entwickelt. 

Ausfertigungsvermerk: 

„Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwecke der 
Veröffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des 
Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Einhaltung des gesetzlich 
vorgeschriebenen Satzungsverfahrens wird bestätigt.“ 

Magdeburg, 08.03.2023 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 

Magdeburg, 08.03.2023 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Ersatzbekanntmachung: 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Satzung an: 
 
- die Planzeichnung der Satzung zur 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 105-4 
„Körbelitzer Straße“ 
- die Begründung  
 
Die Lage des räumlichen Geltungsbereichs der 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans 
Nr. 105-4 „Körbelitzer Straße“ ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen.  
 
Alle interessierten Personen können den Bauleitplan, die Begründung sowie die der Planung 
zu Grunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-
Vorschriften) ab diesem Tage im Stadtplanungsamt Magdeburg, An der Steinkuhle 6, 39128 
Magdeburg, während der Dienstzeiten 
 
montags von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
dienstags von 08:00 Uhr – 17:30 Uhr 
mittwochs von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
donnerstags  von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
freitags von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Magdeburg, 08.03.2023 
 
 
gez. 
Borris       Landeshauptstadt Magdeburg   
Oberbürgermeisterin      Dienstsiegel 
 
 Hinweise: 
 

1. Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB 
hingewiesen. § 215 Abs. 1 BauGB lautet wie folgt: 
„Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der  
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 

 
2. Hinweis gemäß § 44 BauGB 
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen.  
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
3. Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) hingewiesen. 
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§ 8 Abs. 3 KVG-LSA lautet wie folgt: 
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem 
Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune geltend 
gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den 
Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.” 
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Bekanntmachung der Satzung zur 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 
106-2 „Saalestraße“ der Landeshauptstadt Magdeburg gemäß § 10 Abs. 3

Baugesetzbuch (BauGB) und Ersatzbekanntmachung 
__________________________________________________________________________ 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2023 
folgende Satzung beschlossen: 

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und § 8 Abs. 1 
des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. Nr. 12, S. 288), in der zuletzt 
geänderten Fassung, beschließt der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg am 16. 
Februar 2023 die 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 106-2 „Saalestraße“ 
bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) in der Fassung vom November 2022 und dem 
Text (Planteil B), als Satzung. 

Die Begründung zur 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 106-2 „Saalestraße“ 
wird gebilligt.  

Die Satzung bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) und dem Text (Planteil B), tritt 
mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg in Kraft. 

Die 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 106-2 „Saalestraße“ wurde aus dem 
Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg in der zuletzt geänderten Fassung, 
entwickelt. 

Ausfertigungsvermerk: 

„Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwecke der 
Veröffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des 
Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Einhaltung des gesetzlich 
vorgeschriebenen Satzungsverfahrens wird bestätigt.“ 

Magdeburg, 08.03.2023 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 

Magdeburg, 08.03.2023 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Ersatzbekanntmachung: 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Satzung an: 
 
- die Planzeichnung der Satzung zur 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 106-2 
„Saalestraße“ 
- die Begründung  
 
Die Lage des räumlichen Geltungsbereichs der 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans 
Nr. 106-2 „Saalestraße“ ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen.  
 
Alle interessierten Personen können den Bauleitplan, die Begründung sowie die der Planung 
zu Grunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-
Vorschriften) ab diesem Tage im Stadtplanungsamt Magdeburg, An der Steinkuhle 6, 39128 
Magdeburg, während der Dienstzeiten 
 
montags von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
dienstags von 08:00 Uhr – 17:30 Uhr 
mittwochs von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
donnerstags  von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
freitags von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Magdeburg, 08.03.2023 
 
 
gez. 
Borris       Landeshauptstadt Magdeburg   
Oberbürgermeisterin      Dienstsiegel 
 
 Hinweise: 
 

1. Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB 
hingewiesen. § 215 Abs. 1 BauGB lautet wie folgt: 
„Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 

 
2. Hinweis gemäß § 44 BauGB 
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen.  
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
3. Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) hingewiesen. 
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§ 8 Abs. 3 KVG-LSA lautet wie folgt: 
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem 
Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune geltend 
gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den 
Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.” 
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Bekanntmachung der Satzung zur 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 
103-7 „August-Bebel-Damm/nördlich Hohenwarther Straße“ der Landeshauptstadt

Magdeburg gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und Ersatzbekanntmachung 
__________________________________________________________________________ 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2023 
folgende Satzung beschlossen: 

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und § 8 Abs. 1 
des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. Nr. 12, S. 288), in der zuletzt 
geänderten Fassung, beschließt der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg am 16. 
Februar 2023 die 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 103-7 „August-Bebel-
Damm/Nördlich Hohenwarther Straße“ bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) in der 
Fassung vom November 2022 und dem Text (Planteil B), als Satzung. 

Die Begründung zur 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 103-7 „August-Bebel-
Damm/Nördlich Hohenwarther Straße“ wird gebilligt.  

Die Satzung bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) und dem Text (Planteil B), tritt 
mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg in Kraft. 

Die 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 103-7 „August-Bebel-Damm/Nördlich 
Hohenwarther Straße“ wurde aus dem Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt 
Magdeburg in der zuletzt geänderten Fassung, entwickelt. 

Ausfertigungsvermerk: 

„Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwecke der 
Veröffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des 
Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Einhaltung des gesetzlich 
vorgeschriebenen Satzungsverfahrens wird bestätigt.“ 

Magdeburg, 08.03.2023 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 

Magdeburg, 08.03.2023 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Ersatzbekanntmachung: 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Satzung an: 
 
- die Planzeichnung der Satzung zur 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans Nr. 103-7 
„August-Bebel-Damm/Nördlich Hohenwarther Straße“ 
- die Begründung  
 
Die Lage des räumlichen Geltungsbereichs der 1. Änderung des einfachen Bebauungsplans 
Nr. 103-7 „Nördlich Hohenwarther Straße“ ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu 
entnehmen.  
 
Alle interessierten Personen können den Bauleitplan, die Begründung sowie die der Planung 
zu Grunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-
Vorschriften) ab diesem Tage im Stadtplanungsamt Magdeburg, An der Steinkuhle 6, 39128 
Magdeburg, während der Dienstzeiten 
 
montags von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
dienstags von 08:00 Uhr – 17:30 Uhr 
mittwochs von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
donnerstags  von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
freitags von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Magdeburg, 08.03.2023 
 
 
gez. 
Borris       Landeshauptstadt Magdeburg   
Oberbürgermeisterin      Dienstsiegel 
 
 Hinweise: 
 

1. Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB 
hingewiesen. § 215 Abs. 1 BauGB lautet wie folgt: 
„Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der  
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 

 
2. Hinweis gemäß § 44 BauGB 
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen.  
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
3. Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz 
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des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) hingewiesen. 
 
§ 8 Abs. 3 KVG-LSA lautet wie folgt: 
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem 
Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune geltend 
gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den 
Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.” 
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Bekanntmachung der Einleitung des Satzungsverfahrens zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 126-4.1 „Ohrestraße 52" 

________________________________________________________________________ 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2023 
beschlossen: 

1. Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 und § 2 Abs.1 Satz 1 sowie 13 a BauGB sowie § 12 Abs. 2
BauGB soll für das Gebiet, das umgrenzt wird:

- im Norden: von der Südgrenze des Flurstücks 10582 und der Nordgrenze des
Flurstücks 1435/45;

- im Osten: von der Westgrenze der Ohrestraße (Flurstück 10585);
- im Süden: von der Südgrenze der Wasserkunststraße (Flurstück 145);
- im Westen: von der Ostgrenze der Kleingartenanlage Freundschaft (Flurstück

1172/52) und von der Ostgrenze des Flurstücks 10566. (alle Flurstücke Flur 275)

auf Antrag des Vorhabenträgers, unter Berücksichtigung klima- und umweltrelevanter 
Belange, ein Satzungsverfahren zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
eingeleitet werden. 

Das in seiner Begrenzung vorstehend beschriebene Gebiet ist im beiliegenden 
Lageplan, der einen Bestandteil des Beschlusses bildet, dargestellt. 

2. Folgende Planungsziele werden angestrebt:
Das Grundstück soll durch Teilabriss, Umbau und Neubau für verschiedene
Wohnformen umgenutzt werden.
Im Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg ist die Fläche, auf der das
Vorhaben errichtet werden soll, als gewerbliche Baufläche dargestellt.
Das Vorhaben entspricht nicht den Darstellungen im Flächennutzungsplan der
Landeshauptstadt Magdeburg. Der Flächennutzungsplan ist gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2
BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen.

3. Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, wird von einer
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom dem Umweltbericht nach § 2a BauGB,
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, von einer frühzeitigen Trägerbeteiligung nach § 4 Abs.
1 BauGB sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB
abgesehen.

4. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll nach
ortsüblicher Bekanntmachung durch 14-tägige Offenlegung des
Aufstellungsbeschlusses, begleitet durch Sprechstunden während der Dienstzeiten,
im Stadtplanungsamt Magdeburg und durch eine Bürger*innenversammlung erfolgen.
Der Öffentlichkeit wird innerhalb dieser 14-tägigen Offenlage die Gelegenheit zur
Erörterung und Äußerung gegeben.

Magdeburg, 08.03.2023 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Magdeburg, 08.03.2023 
 
 
gez. 
Borris       Landeshauptstadt Magdeburg   
Oberbürgermeisterin      Dienstsiegel 
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Stand des Stadtkartenauszuges: 08/2022

Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000

DS0445/22 Anlage 1Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 126-4.1

Bezeichnung: "Ohrestraße 52"

Lageplan zum Einleitungsbeschluss

von der Ostgrenze des Flurstücks 10566.
von der Ostgrenze der Kleingartenanlage Freundschaft (Flurstück 1172/52) und- im Westen:
von der Südgrenze der Wasserkunststraße (Flurstück 145);- im Süden:
von der Westgrenze der Ohrestraße (Flurstück 10585);- im Osten:
1435/45;
von der Südgrenze des Flurstücks 10582 und der Nordgrenze des Flurstücks- im Norden:

wird umgrenzt:

Räumlicher Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 126-4.1
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Bekanntmachung der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 253-8 „Breitscheidstraße 
Nord" 

________________________________________________________________________ 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2023 
beschlossen: 

1. Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 und § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll für das Gebiet aus der Flur
714, welches umgrenzt wird:

- Im Norden: von der Südgrenze des Flurstücks 10277;
- Im Osten: von der Westgrenze des Flurstücks 10092;
- Im Süden: von der Nordgrenze des Flurstücks 10092;
- Im Westen: von der Westgrenze des Flurstücks 102/5.
unter Berücksichtigung klima- und umweltrelevanter Belange ein Bebauungsplan
aufgestellt werden.

Der Geltungsbereich befindet sich somit zwischen der Breitscheidstraße im Südosten,
der Margaretenhofsiedlung im Westen und dem Eisenbahndamm im Norden.
Ausgespart sind die Flurstücke 127/13 und 127/13 (teilweise) an der Breitscheidstraße.

Das in seiner Begrenzung vorstehend beschriebene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan,
welcher Bestandteil dieses Beschlusses ist, dargestellt.

2. Es werden folgende Planungsziele angestrebt:

- Sondergebiet Sport und Freizeit mit der Zweckbestimmung Golf,
- Wohnbaufläche entlang der Breitscheidstraße mit 60 m Tiefe bis Ende der südlichen
Bebauung. Hier sind Haustypen vorzusehen, wie sie auch in der Magaretenhofsiedlung
anzutreffen sind.
- Wiederöffnung und Sicherung der Fuß- und Radwegverbindung durch den Bahndamm
zum Herrenkrug,

3. Das Bebauungsplanverfahren wird im Regelverfahren mit Umweltprüfung durchgeführt.

4. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll nach
ortsüblicher Bekanntmachung durch 14-tägige Offenlegung des Aufstellungsbeschlusses,
begleitet durch Sprechstunden während der Dienstzeiten, im Stadtplanungsamt
Magdeburg, und durch eine Bürger*innenversammlung erfolgen.

Magdeburg, 08.03.2023 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 

Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 

Magdeburg, 08.03.2023 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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DS0485/22 Anlage 1"Breitscheidstraße NordBezeichnung: "

Stand des Stadtkartenauszuges: 09/2022

Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 253-8 wird umgrenzt:

Lageplan zur Aufstellung

Bebauungsplan Nr. 253-8

Alle Flurstücke befinden sich in der Flur 714.

Ausgespart sind die Flurstücke 127/13 und 127/17 (teilweise) an der Breitscheidstraße.
im Südosten, der Margaretenhofsiedlung im Westen und dem Eisenbahndamm im Norden.
Der Geltungsbereich befindet sich somit zwischen der Straße Breitscheidstraße

von der Westgrenze des Flurstücks 102/5.- im Westen:
von der Nordgrenze des Flurstücks 10092;- im Süden:
von der Westgrenze des Flurstücks 10092;- im Osten:
von der Südgrenze des Flurstücks 10277;- im Norden:

3

46,4
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Bekanntmachung der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 349-7 "Osterweddinger 
Straße Westseite" 

________________________________________________________________________ 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2023 
beschlossen: 

1. Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 und § 2 Abs.1 Satz 1 BauGB soll für das Gebiet, welches
umgrenzt wird:

Im Norden: durch die südliche Flurstücksgrenze des Flurstücks 423/40 und dessen
östliche Verlängerung, 

Im Osten:   durch die östliche Straßenbegrenzung der Osterweddinger Straße 
(Flurstück    10176), 

Im Süden:  durch die nördlichen Flurstücksgrenzen der Flurstücke 1002/30 und 
1000/30 und dessen östliche Verlängerung, 

Im Westen: durch die östlichen Flurstücksgrenzen der Flurstücke 1002/30, 1000/30, 
998/30, 996/30, 994/30, 992/30, 990/30, 988/30, 986/30, 984/30, 982/30, 
980/30 

ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 

Alle Flurstücke befinden sich in der Flur 615. 

Das in seiner Begrenzung vorstehend beschriebene Gebiet ist im beiliegenden 
Lageplan, welcher Bestandteil dieses Beschlusses ist, dargestellt. 

2. Planungsziele sind die Entwicklung eines Wohngebietes mit Einfamilien-, Doppel-
und Reihenhäusern unter der Voraussetzung des grünordnerischen Ausgleichs des
Eingriffs in den Naturhaushalt innerhalb des Plangebietes.

Der Flächennutzungsplan weist die Fläche als Wohnbaufläche aus.
Somit wird das Vorhaben aus dem Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt
Magdeburg entwickelt.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll nach
ortsüblicher Bekanntmachung durch 14-tägige Offenlegung des
Aufstellungsbeschlusses, begleitet durch Sprechstunden während der Dienstzeiten im
Stadtplanungsamt Magdeburg, und durch eine Bürger*innenversammlung erfolgen.

Magdeburg, 08.03.2023 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 

Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 

Magdeburg, 08.03.2023 

gez. 
Borris  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin Dienstsiegel 
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Stand des Stadtkartenauszuges: 10/2022

Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000

Lageplan zur Aufstellung

Bezeichnung: "Osterweddinger Straße / Westseite"

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 349-7 wird umgrenzt:

Alle Flurstücke befinden sich in der Flur 615.

996/30, 994/30, 992/30, 990/30, 988/30, 986/30, 984/30, 982/30, 980/30

durch die östlichen Flurstücksgrenzen der Flurstücke 1002/30, 1000/30, 998/30,- Im Westen:

und dessen östliche Verlängerung,

durch die nördlichen Flurstücksgrenzen der Flurstücke 1002/30 und 1000/30- Im Süden:

(Flurstück 10176),

durch die östliche Straßenbegrenzung der Osterweddinger Straße- Im Osten:

östliche Verlängerung,

durch die südliche Flurstücksgrenze des Flurstücks 423/40 und dessen- Im Norden:

DS0508/22 Anlage 1Bebauungsplan Nr. 349-7
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Bekanntmachung der Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 111-3 
"Lerchenwuhne" im Teilbereich 

________________________________________________________________________ 
 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2023 
beschlossen: 
 
1. Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 und § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB sowie § 13a BauGB soll für die 

Teilfläche des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 111-3 „Lerchenwuhne“, welche 
umgrenzt wird: 
 
- im Norden: von der Nordgrenze des Flurstücks 84; 
- im Westen von der Westgrenze des Flurstücks 84 (Ostgrenze Kleingartenanlage 

„Clivia“) und der südlichen Verlängerung dieser Grenze, Weiter von der Nord- und 
Westgrenze des Flurstücks 10003, der Nord-, West- und Südgrenze des Flurstücks 
10002, der Westgrenze der Flurstücke 10028, 10032, 10030, 10031 und 10046 
(Tangerhütter Weg 32, 34); 

- im Süden von der Südgrenze der Flurstücke 10046, 10047 (Tangerhütter Weg 34), 
der Süd- und Ostgrenze des Flurstücks 10053, der Südgrenze der Flurstücke 10345, 
10023 und 10022 sowie der Ostgrenze der Flurstücke 10022 und 10027 
(Tangerhütter Weg 22 und 24), der Nordgrenze des Flurstücks 10042 
(Kleingartenanlage „Völkerfreundschaft“), der Südgrenze des Flurstücks 10223 und 
deren östlicher Verlängerung; 

- im Osten: von der Ostgrenze des Flurstücks 10325 (Klötzer Weg) und deren 
nördlicher Verlängerung, der Nordgrenze des Flurstücks 10090 (Birkholzer Weg), der 
Süd- und Ostgrenze des Flurstücks 88 (alle Flurstücke Flur 281) 

 
unter Berücksichtigung klima- und umweltrelevanter Belange der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren geändert werden. 

 
Das in seiner Begrenzung vorstehend beschriebene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, 
welcher Bestandteil dieses Beschlusses ist, dargestellt. 
 

2. Es werden folgende Planungsziele angestrebt: 
 

Die Lage der Bauflächen, Grünflächen und Erschließungsstraßen soll so geändert 
werden, dass eine Bebauung von Teilflächen ermöglicht wird.   
Die B-Plan-Änderung wird aus dem Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt 
Magdeburg entwickelt. Im Flächennutzungsplan ist dieses Gebiet als Wohnbaufläche 
und Grünfläche dargestellt. 
 

3.  Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, wird von einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, von einer frühzeitigen Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB 
abgesehen. 

 
4. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll nach 

ortsüblicher Bekanntmachung durch 14-tägige Offenlegung des Aufstellungsbeschlusses, 
begleitet durch Sprechstunden während der Dienstzeiten, im Stadtplanungsamt 
Magdeburg und durch eine Bürger*innenversammlung erfolgen. Der Öffentlichkeit wird 
innerhalb dieser 14-tägigen Offenlage die Gelegenheit zur Erörterung und Äußerung 
gegeben. 
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Magdeburg, 08.03.2023 
 
 
gez. 
Borris       Landeshauptstadt Magdeburg   
Oberbürgermeisterin      Dienstsiegel 
       
 
Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Magdeburg, 08.03.2023 
 
 
gez. 
Borris       Landeshauptstadt Magdeburg   
Oberbürgermeisterin      Dienstsiegel 
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Stand des Stadtkartenauszuges: 10/2022

Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000

Lageplan  zur  A u f s t e l l u n g  der  4.  Änderung  im  Teilbereich

        DS0524/22  Anlage 1Bezeichnung: Lerchenwuhne

Ostgrenze des Flurstücks 88.

Verlängerung, der Nordgrenze des Flurstücks 10090 (Birkholzer Weg), der Süd- und

von der Ostgrenze des Flurstücks 10325 (Klötzer Weg) und deren nördlicher- im Osten:

Verlängerung;

„Völkerfreundschaft“), der Südgrenze des Flurstücks 10223 und deren östlicher
22 und 24), der Nordgrenze des Flurstücks 10042 (Kleingartenanlage
und 10022 sowie der Ostgrenze der Flurstücke 10022 und 10027 (Tangerhütter Weg
und Ostgrenze des Flurstücks 10053, der Südgrenze der Flurstücke 10345, 10023
von der Südgrenze der Flurstücke 10046, 10047 (Tangerhütter Weg 34), der Süd-- im Süden:
(Tangerhütter Weg 32, 34);
10002, der Westgrenze der Flurstücke 10028, 10032, 10030, 10031 und 10046
Westgrenze des Flurstücks 10003, der Nord-, West- und Südgrenze des Flurstücks
und der südlichen Verlängerung dieser Grenze, weiter von der Nord- und
von der Westgrenze des Flurstücks 84 (Ostgrenze Kleingartenanlage „Clivia“)- im Westen:
von der Nordgrenze des Flurstücks 84;- im Norden:

Bebauungsplan Nr. 111 - 3

Bebauungsplans Nr. 111-3
Räumlicher Geltungsbereich des

Räumlicher Geltungsbereich der 4. Änderung im Teilbereich wird umgrenzt:
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Öffentliche Bekanntmachung der Widmung des Parkplatzes Försterstraße  
 

 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom  
06. Juli 1993, zuletzt geändert am 26.Juni 2018 (GVBl. LSA S. 187,188), ergeht folgende 
straßenrechtliche Entscheidung: 
 
In der Landeshauptstadt Magdeburg wird der neu gebaute Parkplatz Försterstraße zur 
Gemeindestraße im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA mit sofortiger Wirkung für den 
öffentlichen Verkehr gewidmet.  
 

Name 
 

von - bis Funktion(en) Fläche 

Parkplatz Försterstraße Försterstraße/ Dodendorfer Platz Parkplatz 790 m² 

 
Träger der Straßenbaulast ist die Landeshauptstadt Magdeburg. Die Pläne, aus denen 
Länge/Breite der gewidmeten Flächen ersichtlich sind, liegen während der Dienstzeiten bei 
der Landeshauptstadt Magdeburg – Tiefbauamt – An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, 4. 
Etage, zur Einsicht aus. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Gegen diese Widmung der Landeshauptstadt Magdeburg kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg erhoben werden. 
 
 
 

Magdeburg, den 17.02.2023 
 
i.A. 
 
 
gez. Gebhardt 

 
 
 
 

Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht 
 
 

gez. 
Borris 

Oberbürgermeisterin 
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Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises durch Verlust 

Folgender Dienstausweis für Verwaltungsvollzugsbeamte der Landeshauptstadt Magdeburg 
ist verloren gegangen: 

DA-nummer:  FB 32-352 
Ausweisinhaber: Torsten Krause. 

Dieser Dienstausweis wird mit sofortiger Wirkung für ungültig erklärt. 

gez. 
Krug 

Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit angeordnet. 

gez. 
Borris 
Oberbürgermeisterin 
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 Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Grabenschau 2023 

 

Gemäß § 67 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 16. März 2011 (GVBl. LSA 2011, S.492), 

zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 7. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 372, 374), wird am  

 

28.03.2023 

 

die Grabenschau für die Gewässer erster und zweiter Ordnung im Schaubezirk Magdeburg durchgeführt. 

 

Die Schaukommission hat gemäß § 41 Wasserhaushaltsgesetz das Gesetz das Recht: 

 

Grundstücke zu betreten, Gewässer zu befahren und Anlagen zu kontrollieren. Eigentümer und 

Anlieger haben entlang der Gewässer die Wege für die Durchführung der Schau freizuhalten sowie 

Vorsorge hinsichtlich des ungehinderten Betretens der Grundstücke zu gewährleisten. 

 

Die Grabenschau wird gemäß § 5 der Satzung des Verbandes und entsprechend der zum betreffenden 

Zeitpunkt aktuellen Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 unter 

Teilnahme der Schaubeauftragten und staatlichen Ämter durchgeführt. 

Wollen Sie Hinweise oder Mängel an den Gewässern zweiter Ordnung bekannt geben, wenden Sie sich 

bitte an die Schaubeauftragten, an die zuständige Stadtverwaltung oder schriftlich an den: 

Unterhaltungsverband Untere Ohre 
Ramstedter Straße 26 
39326 Zielitz 
 
und für die Gewässer erster Ordnung an den:  
 
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt 
Flussbereich Schönebeck 
Amtsbreite 1 
39218 Schönebeck. 
 

Zielitz, den 07.02.2023 

gez. Müller 
Geschäftsführerin 
 
 
Magdeburg, den  14.02.2023 
Im Auftrage 
 

gez. 

Schulz                                                                                                         Landeshauptstadt Magdeburg 
Fachdienstleiter/Fachbereichsleiterin                                                                      Dienstsiegel 

 

 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

Magdeburg, den  16.02.2023 

gez. 
 
 
 
Borris                                                                                              Landeshauptstadt Magdeburg 

Oberbürgermeisterin                                                                                                Dienstsiegel 

 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023

 
Seite     95



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     96



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     97



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     98



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     99



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     100



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     101



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     102



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     103



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     104



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     105



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     106



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     107



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     108



Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 06 vom 10. März 2023 Seite     109



Wirtschaftsplan 2023 
für den Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 unter 
Beschluss-Nr. 5383-057(VII)22 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kommunale 
Kindertageseinrichtungen beschlossen: 

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen
Magdeburg wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt und beschlossen:

1.1. im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 10.701.000 EUR und
Aufwendungen in Höhe von 10.701.000 EUR

1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in

Höhe von 156.700 EUR

1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.126.000 EUR

2. Der Finanzplan (Mittelfristiger Erfolgsplan) wird zur Kenntnis genommen.

Magdeburg, den 15.02.2023 

gez. 
     Simone Borris Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin  Dienstsiegel 
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„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 
 
 
 
 
 
Magdeburg, den 15.02.2023 
 
 
 
 
 gez. 
     Simone Borris      Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin          Dienstsiegel          
 
 
 
 
 
 
 

Ersatzbekanntmachung 
 
 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 
 
 

1. Vorbericht 
2. Erfolgsplan 2023 
3. Vermögensplan 2023 
4. Mittelfristige Finanzplanung bis 2026 
5. Stellenplan 2023 

 
 
Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen liegen in der Zeit vom 22. März bis 04. April 2023 
im Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen, Georg-Kaiser-Straße 3, 39116 
Magdeburg, 1. OG/ Zimmer 236 in der Zeit montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 15:00 
Uhr und am Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu jedermanns Einsicht aus. 
 
 
 
 
 
Magdeburg, den 15.02.2023 
 
 
 
 
 
 gez. 
     Simone Borris      Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin          Dienstsiegel          
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Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Konservatorium 
Georg Philipp Telemann 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 unter 
der Beschlussnummer: Beschluss-Nr. 5377-057(VII)22 den Wirtschaftsplan 2023 des 
Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann beschlossen. 

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der
Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen
in Höhe von 5.274.800,00 EUR

im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und
Ausgabevolumen in Höhe von 65.000,00EUR

Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.050.000,00 EUR.

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg:

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium
2023 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von
3.325.000,00 EUR.

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium
2023 einen weiteren Zuschuss zur Deckung folgender Aufwendungen:

- Leistungsverrechnung an die städtischen Ämter, Fachbereiche und
arbeitsmedizinische Betreuung in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen

- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe der jeweils entstehenden
Aufwendungen

- Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen

Im Jahr 2022 beträgt dieser Zuschuss 150.000,00 EUR. 

3. Der Finanzplan 2024 bis 2026 wird zur Kenntnis genommen.

Magdeburg, den 23.02.2023 

gez. 
Borris     Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin  Dienstsiegel 
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„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

 
 
 

Magdeburg, den 23.02.2023 
 
 
 
gez. 
Borris                               Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin          Dienstsiegel 

 
 
 
 
 

Ersatzbekanntmachung 
 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 
 
 
1. Erfolgsplan 2023, 
2. Vermögensplan 2023,   
3. Finanzplan 2023,   
4. Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026,   
5. Stellenübersicht 2023. 

 
 

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen liegen in der Zeit vom 27.03.2023 bis 11.04.2023 
im Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Breiter Weg 110 aus und können 
dort von jeder und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
 
 
Magdeburg, den 23.02.2023 
 
 
 
gez. 
Borris      Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin          Dienstsiegel 
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Jahresabschluss der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH zum 31.12.2021 

1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH geprüfte und mit einem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der KLINIKUM
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH für das Geschäftsjahr 2021 mit einer Bilanzsumme
in Höhe von 215.338.764,61 EUR und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von
9.037.741,03 EUR wurde von der Gesellschafterversammlung im Umlaufverfahren im
November 2022 festgestellt.

2. Der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 9.037.741,03 EUR wird mit dem bestehenden
Gewinnvortrag in Höhe von 3.852.320,37 EUR verrechnet und als Verlustvortrag in Höhe
von 5.185.420,66 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.

28.02.2023 
Datum 

gez. 
Kroll 

Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

gez. 
Borris 

Oberbürgermeisterin 

Ersatzbekanntmachung: 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 

Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der KLINIKUM MAGDEBURG gemein-
nützige GmbH zum 31.12.2021 

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 13.03.2023 bis 21.03.2023 in den Räumen der Stabsstelle Beteiligungs-
management, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder und jedem 
Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  

gez. 
Borris 

Oberbürgermeisterin 
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Jahresabschluss der MVZ Klinikum Magdeburg gemeinnützige GmbH zum 31.12.2021 

1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH geprüfte und mit einem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der MVZ Klinikum
Magdeburg gemeinnützige GmbH für das Geschäftsjahr 2021 mit einer Bilanzsumme in
Höhe von 607.555,28 EUR und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 39.884,85 EUR wurde
von der Gesellschafterversammlung im Umlaufverfahren im August 2022 festgestellt.

2. Der Jahresfehlbetrag wird mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von
187.485,41 EUR verrechnet und in Höhe von 227.370,26 EUR auf neue Rechnung
vorgetragen.

28.02.2023 
Datum 

gez. 
Kroll 

Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

gezl 
Borris 

Oberbürgermeisterin 

Ersatzbekanntmachung: 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 

Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der MVZ Klinikum Magdeburg 
gemeinnützige GmbH zum 31.12.2021 

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 13.03.2023 bis 21.03.2023 in den Räumen der Stabsstelle Beteiligungs-
management, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder und jedem 
Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  

gez. 
Borris 

Oberbürgermeisterin 
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Jahresabschluss der Servicegesellschaft Klinikum Magdeburg GmbH zum 31.12.2021 

1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH geprüfte und mit einem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Service-
gesellschaft Klinikum Magdeburg GmbH für das Geschäftsjahr 2021 mit einer
Bilanzsumme in Höhe von 978.358,41 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von
103.351,11 EUR wurde von der Gesellschafterversammlung im Umlaufverfahren im Juni
2022 festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 103.351,11 EUR wird mit dem bestehenden
Gewinnvortrag in Höhe von 463.439,74 EUR verrechnet und in Höhe von 566.790,85 EUR
auf neue Rechnung vorgetragen.

28.02.2023 
Datum 

gez. 
Kroll 

Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

gez. 
Borris 

Oberbürgermeisterin 

Ersatzbekanntmachung: 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 

Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der Servicegesellschaft Klinikum 
Magdeburg GmbH zum 31.12.2021 

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 13.03.2023 bis 21.03.2023 in den Räumen der Stabsstelle Beteiligungs-
management, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder und jedem 
Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  

gez. 
Borris 

Oberbürgermeisterin 
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben 

Postanschrift: Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben - Börde 

 Wanzleben - Börde, den 02.02.2023 

Öffentliche Bekanntmachung 

Schlussfeststellung 

1. Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben schließt
hiermit das

Bodenordnungsverfahren  
„Bodenordnung Bördeland“ 

nach §§ 56, 64, 63 Abs.2 ff. Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 
im Landkreis Salzlandkreis 

Verf.-Kennung : SLK008  

In der Gemeinde Bördeland und der Stadt Staßfurt ab. 

2. Es wird festgestellt, dass

▪ Die Ausführung des Bodenordnungsplanes bzw. die seiner Nachträge bewirkt ist,
▪ den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen, welche im Bodenordnungsverfahren  hät-

ten berücksichtigt werden müssen und
▪ die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft abgeschlossen sind.

3. Mit der Unanfechtbarkeit der Schlussfeststellung ist das Bodenordnungsverfahren beendet
und die Teilnehmergemeinschaft erloschen.

Begründung 

Gemäß § 149 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) schließt die Flurbereinigungsbehörde das Verfahren 
durch die Feststellung ab, dass die Ausführung nach dem Bodenordnungsplan bewirkt ist, dass den 
Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen, die im Bodenordnungsplan hätten berücksichtigt werden 
müssen und dass die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft abgeschlossen sind. 

Der Bodenordnungsplan ist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht in allen Teilen ausgeführt. 
Insbesondere ist das Eigentum an den neuen Grundstücken auf die im Bodenordnungsplan genann-
ten Beteiligten übergegangen. 

Des Weiteren sind die im Bodenordnungsplan festgeschriebenen Mehr- und Minderausweisungen 
durch die entsprechenden Beteiligten geleistet worden. 

Die öffentlichen Bücher wurden nach den Ergebnissen der Bodenordnung berichtigt. 

Alle gegenseitigen Verpflichtungen und Ansprüche zwischen den Beteiligten sind erfüllt und alle Fest-
setzungen des Bodenordnungsplanes ordnungsgemäß ausgeführt. 

Die vorgebrachten Widersprüche wurden zurückgenommen oder diesen wurde abgeholfen. 
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Der Abschluss des Bodenordnungsverfahrens „Bodenordnung Bördeland“ durch die Schlussfeststel-
lung ist zulässig und begründet. 
 
Somit wird das Bodenordnungsverfahren „Bodenordnung Bördeland“ gemäß § 149 FlurbG durch die 
Schlussfeststellung abgeschlossen.      
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 

Gegen die Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außen-
stelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben - Börde, oder beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt, oder beim Lan-
desverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle/Saale einzulegen.  
 
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt bei öffentlicher Bekanntmachung mit dem ersten Tag der  
Bekanntmachung. 
 
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs wird die Rechtsbehelfsfrist nur gewahrt, wenn der  
Widerspruch bis zum Ablauf der angegebenen Frist bei einer der vorgenannten Behörden  
eingegangen ist. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
                                                        
Christa Lüddecke           
        (DS) 
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